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Teich an einer Stelle dazu gebraucht 
wird, nach der Notdurft das Gesäß 
abzuwaschen, an einer anderen in der 
Nähe, um Teller und Geschirr abzu
waschen und selbst ein Bad zu neh
men. Die Folgen sind Typhus, Gelb
sucht, Magen und Hautkrankheiten. 
Dass der Schmutz im Wasser bleibt 
und sich nicht mirakulös auflöst, müs
sen die Armen lernen. Sie müssen ler
nen, dass sie ihre Hände vor den Mahl
zeiten mit Seife waschen und, um in 
der Hitze Hautausschlag und Krätze 
zu vermeiden. Die Kinder bekommen 
Würmer, Hautausschlag, die Krätze 
breitet sich langsam über den Körper 
aus, aber die Eltern tun nichts. Dass 
TuberkuloseKranke ansteckend sind, 

wissen ihre Familien und Nachbarn 
nicht. Wie kann sich eine Krankheit 
auf  einen anderen Menschen übertra
gen? Worauf  muss man achten, um 
eine Ansteckung zu verhindern? Wa
rum hat ein Mensch überhaupt Tuber
kulose bekommen? Schicksal? Durch 
Einwirkung der bösen Geister, ist es 
eine Strafe der Götter? 

Die Armen meinen instinktiv, 
dass sich Krankheiten nicht verhin
dern lassen. Wer krank ist, muss sein 
Schicksal ertragen, Aufbegehren ist 
zwecklos. Wenn Schmerzen uner
träglich werden, wenn die kranken 
Menschen immer schwächer werden 
und ihr Ende vorhersehbar ist, dann 

erst rufen sie den Quacksalber. Vor
her heißt es: Weiterarbeiten! Ignorie
ren! Ertragen! 

Armutsbekämpfung, Schulbildung 
und Bewusstseinstraining sind da
rum die ersten Schritte hin zu einer 
ausreichend ernährten, gesunden Be
völkerung.

Gekürzter Auszug aus: Martin Kämpchen, 
Leben ohne Armut. Wie Hilfe wirklich 

helfen kann – meine Erfahrungen in 
Indien, Verlag Herder, Freiburg 2011, 180 

Seiten, € 14,95. Abdruck mit freundlicher 
Genehmigung des Autors.

Bangladesch hat die wich
tigsten internationalen Men
schenrechtsabkommen für das 

Recht auf  Nahrung ratifiziert. Darü
ber hinaus verpflichtet die Verfassung 
die Regierung, die Versorgung der Be
völkerung mit Nahrungsmitteln konti
nuierlich zu verbessern. Dennoch sind 
Hunger, Unterernährung und Armut 
in Bangladesch weit verbreitet. Von 
den 140 Millionen Menschen gelten 
etwa 30 Millionen als „extrem arm“: 
Sie können sich nicht genügend Essen 
leisten, um ein gesundes, produktives 
Leben zu führen. Frauen und Kinder 
sind besonders betroffen. Viele leiden 
an chronischer Unterernährung.

Dieser unsichtbare Hunger tötet auf  
leise Art. Nach Schätzungen von Welt
bank und UNICEF sterben in Bangla
desch täglich 600 bis 700 Menschen an 
den Folgen von Hunger. Die Ernäh
rungssituation unterscheidet sich je 
nach sozialer Schicht. Ein Teil der Ar
men konsumiert genügend Getreide, 
doch mangelt es vor allem an Gemüse. 

Fehlender Zugang zu Land

Der Zugang zu Anbauflächen stellt 
den entscheidenden Faktor in Bezug 
auf Hunger und Unterernährung dar. 
Die Landbevölkerung setzt sich zu
sammen aus 22 Prozent Landlosen, 34 

Prozent nur mit Hausbesitz, 12 Pro
zent Kleinbauern mit 0,2 bis 0,4 Hek
tar Land und 14 Prozent Bauern mit 
0,4 bis 0,8 Hektar kultiviertem Land. 
Nur 18 Prozent besitzen mehr als 
0,8 Hektar, und diese verfügen über 
mehr als zwei Drittel des Landes. Die 
Pächter – Landlose und Kleinbauern 
– werden gezwungen, die Hälfte ih
rer Ernte den Grundeigentümern zu 
überlassen. Die Zahl der Landlosen 
wächst zum einen in Folge des Be
völkerungswachstums und des Erb
rechts, das den Landbesitz in immer 
kleinere Parzellen teilt, zum anderen 
durch die Übergriffe einflussreicher 
Personen.

Wie kann das Recht auf Nahrung  
verwirklicht werden?
Die Mehrheit der Bauern kann von ihrem Land nicht leben

Ujjaini Halim

Bangladesch ist nach wie vor von Armut und auch Nahrungsmittelunsicherheit ge-
prägt, auch wenn sich die Situation insgesamt verbessert hat. Dennoch bleiben Hun-
ger und Armut, obwohl die Menschen ein Recht auf Nahrung haben. Ujjaini Halim be-
schreibt die Herausforderungen in Bangladesch und sagt, was die Regierung ändern 
sollte.
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Etwa drei Viertel aller bangla
deschischen landwirtschaftlichen 
Haushalte können sich nicht von 
ihrem Land ernähren. Die zuneh
mende Landlosigkeit führt zu einer 
Abwanderung in die Städte, z.B. in 
die Slums von Dhaka. Obwohl es den 
landlosen Familien von Rechts we
gen zusteht, Staatsland zu erhalten, 
das von der Regierung verteilt wird, 
profitieren aufgrund vielschichtiger 
komplexer Zusammenhänge und 
Konflikte nur sehr wenige landlose 
Haushalte von diesem Programm. 
Außerdem gibt die Regierung den 
Landlosen oft keine Besitzurkunden 
für das Land, das sie besiedeln und 
kultivieren.

Diskriminierung schutzloser 
Bevölkerungsgruppen

Die religiösen Minderheiten und in
digenen Gruppen sowie die Frauen 
leiden am meisten unter der diskri
minierenden Wirtschafts und Sozial
politik. Ihre Rechte wurden bisher 
weitgehend von Regierung und Poli
tik ignoriert.

 ● Indigenen Gruppen wird der Zu
gang zu Waldland verweigert: 
Untersuchungen von Nichtregie
rungsorganisationen (NROs) und 
internationalen Menschenrechts
organisationen weisen darauf 
hin, dass die ethnischen Minder
heiten hauptsächlich deshalb un
ter Landproblemen leiden, weil 
eine Ungleichheit zwischen der 
Zivilgesetzgebung und den tra
ditionellen Gewohnheitsrechten 
der indigenen Bevölkerung be
steht. Die Gesetze, welche die 
Wälder betreffen, ignorieren in 
der Regel den Rechtsschutz der 
dort lebenden indigenen Bevöl
kerungsgruppen.

 ● Religiöse Minderheiten sind Op
fer diskriminierender Politik in 
Bezug auf Landrechte: Sie wer
den durch das „Gesetz zum 
übertragenen Eigentum“ (Vested 
Property Act) und andere Verord
nungen diskriminiert.

 ● Frauen sind hinsichtlich der 
Land und Besitzrechte benach
teiligt: Benachteiligende Erb 
und Landrechte verwehren ihnen 
den gleichen Anteil an den Pro
duktionsmitteln. Deshalb ist es 
offensichtlich, dass Hunger und 
Unterernährung geschlechtsspe
zifisch unterschiedlich vorkom
men – wesentlich mehr Frauen 
leiden an chronischem Hunger 
als Männer. Die Tatsache, dass 
Frauen und Mädchen zuletzt es
sen, hat zur Folge, dass sie häufig 
am wenigsten essen.

 ● Opfer von Naturkatastrophen ge
hören ebenfalls zur Gruppe der 
Schutzlosen. Etwa zwei Milli
onen Menschen leben auf den 
SchwemmlandInseln, die häu
fig Überschwemmungen ausge
setzt sind. 

Wirkungslose politische  
Maßnahmen

In Bangladesch hat das System der 
staatlichen Nahrungsmittelverteilung 
eine lange Tradition, die auf die große 
bengalische Hungersnot im Jah
re 1943 zurückgeht. Damals wurde 
ein System von Lebensmittelkarten 
eingeführt. Heute gibt es zahlreiche 
Programme zur Lebensmittelvertei
lung. Einige beinhalten den subven
tionierten Verkauf von Getreide an 
spezielle Begünstigte, andere die Ver
teilung von Nahrungsmitteln. Sie zie
len darauf ab, ein Sicherheitsnetz zu 
schaffen oder Katastrophenhilfe zu 
leisten. 

Im Rahmen der Strukturanpas
sungsprogramme seit Mitte der 
1980er Jahre hat sich das staatliche 
Lebensmittelverteilungssystem we
sentlich verändert. Es ist nun markt
orientierter, und an Stelle einer all
gemeinen Verteilung wurde ein 
zielgerichtetes „Sicherheitsnetz“ für 
die Bedürftigsten entwickelt. Die 
Nahrungsmittelvorräte der Regie
rung werden abgebaut und der Nah
rungsmittelimport im privaten Sektor 
dereguliert, um kommerzielle Impor

te zu ermöglichen. In einem Land wie 
Bangladesch ist es jedoch absolut not
wendig, dass die Regierung auf Not
lagen reagieren kann. Der weitere 
Abbau von Nahrungsmittelreserven 
würde daher die Ernährungskrise in 
Bangladesch weiter verschärfen.

Immerhin ist es ermutigend, dass 
die Regierung von Bangladesch ge
meinsam mit dem Welternährungs
programm und der Welternäh
rungsorganisation FAO umfassende 
Maßnahmen zur Sicherung der Er
nährung ergriffen hat. 

Schlechte Regierungsführung 
und strukturelle Hindernisse

Die Durchsetzung des Rechts auf 
Nahrung in Bangladesch wird auch 
durch Defizite bei der Anwendung 
bestehender Gesetze erschwert. Die 
Armen haben unzureichenden Zu
gang zur Gerichtsbarkeit, um ihre 
Rechte zu schützen. Im Entwick
lungsbericht der Vereinten Nationen 
ist zu lesen: „Hohe Gerichtskosten, 
lange Verzögerungen bei der Recht
sprechung, fehlende rechtliche Hilfe 
und mangelhafte Unabhängigkeit der 
Gerichte haben dazu geführt, dass 
das Rechtssystem für die große Mehr
heit der Armen und Benachteiligten 
praktisch unzugänglich ist.“

Auch schlechte Regierungsführung 
und Missmanagement stellen ein Hin
dernis bei der Verwirklichung des 
Rechts auf  Nahrung dar. Mehrere Stu
dien zeigen, dass Korruption in eini
gen Institutionen und Behörden weit 
verbreitet ist. Ein neues Phänomen im 
heutigen Bangladesch ist die Heraus
bildung mächtiger krimineller Ban
den, die oft über enge Verbindungen 
zu den staatlichen Organen verfügen. 

Vertreibung: Verstoß gegen 
staatliche Verpflichtungen

Die Verpflichtung, bereits bestehen
den Zugang zu ausreichender Nah
rung zu respektieren, bedeutet, dass 
der Staat keine Maßnahmen ergreifen 
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darf, die diesen Zugang behindern. 
In Bangladesch stellt die Vertreibung 
der Landlosen oder indigener Bevöl
kerungsgruppen durch Regierung 
und Behörden einen klaren Verstoß 
gegen diese Verpflichtung dar. Da
bei nimmt die Anwendung von Ge
walt zu. Infrastrukturprojekte und 
solche zur Förderung von Nahrungs
mittelproduktion, die von der Regie
rung forciert werden, bedrohen im
mer wieder die Lebensgrundlage der 
Armen. Fischereiprogramme – wie 
z.B. die GarnelenZucht – führten 
zur Vertreibung armer Bauern, ohne 
dass diese irgendeine Entschädigung 
bekommen hätten. 

Es ist notwendig, Fälle zu dokumen
tieren, in denen das Recht auf  Nah
rung missachtet wird. Den Organi
sationen der Zivilgesellschaft kommt 
hier eine bedeutende Rolle zu. Immer 
mehr lokale Organisationen arbeiten 
mit einem Ansatz, der auf  der Durch
setzung der ökonomischen, sozialen 
und kulturellen Menschenrechte ba
siert. Es ist das Gebot der Stunde, das 
Bewusstsein der staatlichen Behörden 
und der schutzlosen Bevölkerungs
gruppen dafür zu schärfen, dass das 
Recht auf  Nahrung ein grundlegendes 
Menschenrecht darstellt und dass es 
Aufgabe der Regierung von Bangla
desch ist, dieses Recht durchzusetzen.

Forderungen zur Durchsetzung 
des Rechts auf Nahrung

Es ist notwendig, die Aufmerksam
keit auf die Ärmsten der Armen zu 
lenken: Die Maßnahmen müssen 
über Nahrungsmittelhilfe hinausge
hen und sollten einen dauerhaften 
und nachhaltigen Zugang zu Nah
rung sichern.

 ● Jegliche diskriminierende Politik 
und Gesetzgebung gegen Frauen, 
religiöse Minderheiten und indi
gene Bevölkerungsgruppen muss 

abgeschafft werden. Der Schutz 
ihrer Landrechte muss gestärkt 
werden.

 ● Die Realisierung des Rechts auf 
Nahrung sollte unter aktiver Ein
beziehung der Menschen entwi
ckelt werden.

 ● Der Zugang zu ausreichender 
Nahrung muss Teil eines sozialen 
Netzes sein. Deshalb sollte die 
Möglichkeit der Regierung, Nah
rungsmittel in Krisenzeiten zur 
Verfügung zu stellen, nicht durch 
strukturelle Veränderungen be
schnitten werden.

 ● Den Armen, den Minderheiten 
und Frauen sollte der Zugang zu 
Staatsland erleichtert werden.

 ● Das System der Registrierung 
von Land sollte verlässlicher und 
transparenter gemacht, die ille
gale Aneignung von Landbesitz 
muss unterbunden werden.

 ● Das LandreformGesetz muss 
überarbeitet werden, um eine echte 
Agrarreform voranzutreiben. Die 
Reformen sollten einen sicheren 
Zugang zu arsenfreiem Trinkwas
ser sowie zu Wasser zu Bewässe
rungszwecken ermöglichen.

 ● Die Bürger müssen effizient vor 
Gewalt und Repressionen durch 
Dritte geschützt werden, vor 
allem, wenn es sich um den Zu
gang zu landwirtschaftlichen 
Produktionsmitteln handelt.

 ● Die Straflosigkeit bei Menschen
rechtsverletzungen muss redu
ziert werden. Ein grundlegender 
politischer Wille ist nötig, um die 
Menschenrechte zu fördern und 
zu schützen. Rechtsmittel gegen 
Verletzungen des Rechts auf  Nah
rung sollten bereit gestellt werden.

Es ist ermutigend festzustellen, 
dass Bangladesch in den letzten fünf
zehn Jahren bedeutende Fortschritte 
bei der Durchsetzung des Rechts 
auf Nahrung gemacht hat. Das Land 
hat fortschrittliche Gesetze erlassen 
und Programme zur Nahrungssiche
rung entwickelt. Die Förderung einer 
starken Zivilgesellschaft ist das Ge
bot der Stunde, um die Bewegung der 
Menschen darin zu unterstützen, Le
bensmittelsouveränität und Rechtssi
cherheit zu erlangen.
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